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Nunderlaß der Kolonial-Abteilung an die Gouverneure der Schutzgebiete Afrikas

und der Südsee, betreffend die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft in den Schutz-
gebieten. Vom 9. Oktober 1906,

Im Hinblick auf die häufigen hier eingehenden Gesuche um Namhaftmachung von Prozeßvertretern
für Rechtsstreitigkeiten, welche bel einem Gerichte in den Schutzgebieten anhängig gemacht werden sollen,
bestimme ich, daß seitens der Kaiserlichen Oberrichter und der Kaiserlichen Bezirksrichter der Schutzgebiete

von jeder von ihnen verfügten Zulassung zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft (oeer Prozeßagentur) und
von jedem Widerruf einer solchen Zulassung sofort auf dem im § 8 Nr. 2 der Verfügung vom
25. Dezember 1900 (Kol. Bl. 1901 S. 1) vorgeschriebenen Wege hierher Anzeige zu erstatten ist.

Berlin, den 9. Oktober 1906.

Auswärtiges Amt, Kolonial-Abteilung.
In Vertretung: Seitz.
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